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Beschwerdeprozess in der Deutschschweiz

Einführung

Was verstehen wir unter einer Beschwerde?

Die SPGI Zurich AG («SPGI»), in Assoziation mit Cushman & Wakefield für die Schweiz, versteht unter 

einer Beschwerde die Unzufriedenheit eines Kunden oder einer Drittpartei über einen Service, ein 

Produkt oder eine Person aus dem Unternehmen. Die Gründe für eine Beschwerde können komplexer 

Natur sein. Uns ist es ein grosses Anliegen, Beschwerden zuvorkommend, mit der erforderlichen 

Sorgfalt und höchster Professionalität zu behandeln.

Auf wen ist bei einer Beschwerde zuzugehen?

Sollten Sie unzufrieden mit unseren Dienstleistungen oder unserem Verhalten sein, ist es uns wichtig, 

dass Sie uns in Kenntnis setzen. In erster Instanz sind Sie gebeten, sich mündlich oder schriftlich an 

den Abteilungsleiter zu wenden, dem der Dienstleistungsprozess oder die Person unterstellt ist, 

welcher resp. welche der Beschwerde zugrunde liegt. Oftmals können Bedenken oder 

Missverständnisse bereits auf dieser Stufe aufgelöst werden. Sollte dies nicht der Fall sein, wird Sie der 

Abteilungsleiter über unseren formellen Beschwerdeprozess aufklären.

Wie ist bei einer formellen Beschwerde vorzugehen?

Für eine formellen Beschwerde möchten wir Sie auffordern, eine schriftliche Zusammenfassung der 

Ereignisse beim zuständigen Abteilungsleiter einzureichen. Die Eingabe in schriftlicher Form stellt eine 

Anforderung unserer Regulierungsinstanz dar. Sollten Sie über keine Kontaktdaten verfügen, bitten 

wir Sie, die Kontaktangaben auf Seite 5 dieses Dokuments zu verwenden. 

2



Complaints Handling Procedure | SPGI Zurich AG

Beschwerdeprozess in der Deutschschweiz

Weiteres Vorgehen

Was passiert nach einer formellen Beschwerdeeingabe?

In einem ersten Schritt wird Ihre Beschwerde bei uns registriert. Damit stellen wir die 

Nachverfolgbarkeit der Beschwerde sicher. Im nächsten Schritt wird die Beschwerde dem CEO, der 

übergeordneten Instanz aller Abteilungsleiter, zugewiesen. Dieser verfügt über die erforderliche 

Kompetenz und Erfahrung zur Untersuchung der Ereignisse und stellt sicher, die folgenden Faktoren 

des Sachverhalts zeitnahe, unparteiisch und konsistent zu beurteilen: 

a) den Gegenstand der Beschwerde

b) ob die Beschwerde berechtigt und aufrechtzuerhalten ist

c) welche Massnahmen zur Erreichung einer zufriedenstellenden Lösung angemessen wären

d) gegebenenfalls, ob die Beschwerde (ganz oder teilweise) an eine Drittpartei zur Beurteilung 

weitergeleitet werden soll

Der Eingang und die Bearbeitung der Beschwerde werden Ihnen innert 7 Arbeitstage nach Erhalt der 

formellen Beschwerde nachweislich bestätigt. Es ist unser Ziel, Beschwerden schnellstmöglich zu 

bearbeiten. Abhängig von der Komplexität des Anliegens sowie der Menge an zu prüfenden 

Nachweisen kann der Untersuchungsprozess im Einzelfall bis zu 4 Wochen andauern.

Sollte der CEO nicht in der Lage sein, Ihre Beschwerde innert 4 Wochen nach Eingabe der formellen 

Beschwerde zu beurteilen, wird dieser mit Ihnen in Kontakt treten, um Ihnen mitzuteilen, bis wann ein 

Beurteilung zu erwarten ist. Während dieser Zeit können Sie gebeten werden, Unterlagen 

nachzureichen oder zur Klärung des Sachverhalts beizutragen. Sie können diese Gelegenheit auch 

dazu nutzen, Ihre Beschwerde bei Bedarf schriftlich zu ergänzen und detaillierter darzulegen.
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Resultat

Was ist das Resultat einer Beschwerde?

Sollten wir zum Ergebnis kommen, dass Ihr Anliegen begründet ist, werden wir mit einem 

Schlichtungsangebot an Sie treten. Dieser Vorschlag kann Ihren Erwartungen entsprechen, 

gegebenenfalls aber auch davon abweichen. Der CEO wird Ihnen die Beurteilung der Beschwerde und 

ein mögliches Schlichtungsangebot objektiv und nachvollziehbar begründen. Mit diesem Vorgang 

endet der Beschwerdeprozess von SPGI. In unserer schriftlichen Stellungnahme werden wir Ihnen 

aufzeigen, wie Sie Ihre Beschwerde weiterführen können. Sofern Sie jedoch unser Schlichtungsangebot 

annehmen, gelten einzig die vereinbarten Bedingungen.

Was kann gemacht werden, wenn sich das Beschwerderesultat als unbefriedigend erweist?

Falls Sie den Schlichtungsprozess als unbefriedigend empfinden oder mit dem Beschwerderesultat 

unzufrieden sind, werden wir im Zweifel mittels interner Mediation durch Einbezug von verschiedenen 

Vertretern aus anderen Unternehmensbereichen der Intercity Gruppe nach einer befriedigenden 

Lösung für alle Parteien suchen. Im Falle, dass Ihr Anliegen im Wege der externen Mediation zu lösen 

ist, können Sie Ihr Anliegen der folgenden Institution vortragen:

Schiedsgericht der Schweizer Immobilienwirtschaft

info@svit-schiedsgericht.ch

+41 61 225 03 03

Website

Sofern dies gewünscht wird, obliegt es Ihnen, sich mit den Anforderungen und Verjährungsvorschriften 

vertraut zu machen.
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Kontakt
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Robert Hauri FRICS

Co-Owner / CEO

Direct: +41 79 430 34 02

robert.hauri@spgizh.ch

Dr. Martin Greiner FRICS CFA SIOR

Head Investment Advisory / Stv. CEO

Direct: +41 44 388 58 52

martin.greiner@spgizh.ch

SPGI Zurich AG

Seestrasse 17

8702 Zollikon/Zürich

zurich.spgi.ch
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